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Tabelle

Bei «Strahlenwarnung»

Während der höchsten
Gefahr, wenn der
Schutzraum nicht
verlassen werden darf

Bei Nachlassen der
Gefahr, wenn der Schutzraum

wenigstens für
kurze Zeit verlassen
werden darf

Nach Endalarm, wenn
der Schutzraum definitiv

verlassen werden
darf

— Tiere nochmals reich— die Tiere sich selbst — Tiere tränken und — Tiere, welche sich
lich mit Futter und überlassen. füttern. während des
radioWasser versorgen. — Kühe melken. aktiven
Nieder(Ausnahme: Kühe! (Euter und Melkschlages im Freien
Diese nur knapp fütgeräte vorher sorgbefunden haben:
tern und tränken, um fältig waschen und Waschen. Vor allem
die Milchbildung zum Melken Gummiauf dem Rücken und
herabzusetzen.) handschuhe tragen.) in der Beckengegend,

— Kühe ausmelken. wo der radioaktive
— Saugkälber frei im Staub besonders

Stall herumlaufen liegen bleibt!
lassen, damit sie (Eimerspritze,
Wasnicht verdursten, serschlauch, Spritz-
sondern an den und Sprühgeräte.)
Kühen saugen
können.

Tiere sind gegen radioaktive Strahlen ebenso
empfindlich wie Menschen. Sie können von aussen

bestrahlt sein.
Die Aufnahme radioaktiven Materials geschieht
vermittels Futter, Tränkewasser und über die
Atemluft.
Erstes Krankheitszeichen ist schlechter
Allgemeinzustand. Das Vieh ist teilnahmslos, müde
und liegt viel herum.
Je nach der Stärke der Strahlung erholen sich
die Tiere nach einigen Tagen oder aber erkranken

schwer. Anzeichen schwerer Erkrankung
sind:
—¦ Unruhe
— herabgesetzte Fresslust, Abmagern
— Nachlassen der Milchbildung
— Durchfall, Blutung der Schleimhäute.
Radioaktive Teilchen auf dem Fell können, wenn
sie nicht bald entfernt werden:
—¦ Hautrötungen verursachen

— Hautverbrennungen erzeugen
— zu Haarverfärbung und Haarausfall führen
—¦ Geschwüre auf der Haut bilden.
Tiere, die stark bestrahlt wurden oder auf der
Weide grössere Mengen radioaktiv verstrahltes
Futter aufgenommen haben, müssen vom Veterinär

untersucht werden. Tiere, welche nach
seinem Urteil nicht mehr gerettet werden können,

sind zu schlachten, bevor sie schwer
erkranken und abmagern.
Ob Fleisch und Fett geschlachteter Tiere zum
Verbrauch freigegeben werden kann, entscheidet
die Fleischschau, zusammen mit ABC-Spezia-
listen. Fleisch und Fett können unter Umständen
noch brauchbar sein (eventuell erst nach
Lagerung). Innereien, Blut und Knochen dagegen sind
meist ungeniessbar und müssen vernichtet werden

(vergraben!). Besonders gefährlich sind
Knochen, weil sich in ihnen das radioaktive Strontium

ablagert, das jahrzehntelang wirksam bleibt.

Zur Zivilschutz-Ausrüstung

santis
Qualitäts- Batterien

SÄNTIS Batteriefabrik

J.Göldi RÜTHI/SG

SÄNTIS
N91 • ' • ¦.- «

\

ZIVILSCHÜTZ + FEUERWEHR
NEU: -ATLANTIC F-Laterne, kombiniert mit Schelnw.,Flui- und

Bodenlicht sowie für verschiedene Signalzwecke mit einlegbaren
Farbenscheiben,auf Wunsch mit praktischem Umhänger zum Tragen
auf der Brust. Absolut unverwüstlich, rostfrei u. wasserdicht.
Brenndauer ca. 30 bis 35 Stunden. Preis Fr. 28.— plus Umhänger
und Farbensatz. Stirn- und Helmlampe -METALLUM-. Sehr licht¬

stark und robust. Mit Gehäuse für 3 Monozellen-
batterien (oder mit TaschenlampengBhäuse auf dem
Helm tragbar). Kein Wackeln auf dem Helm. Preis
ohne Batterien Fr. 31.80. Hierzu Batterien von bester

Qualität. Ferner, neuzeitliche Scheinwerferlampen
mit Trocken- und aufladbaren Dauerbatterien, mit
und ohne Blinklicht.
Diverse Taschenlampen und Batterien aller Art.

Prospekt und nähere Angaben erhalten Sie gerne durch die Generalvertretung

X.Marquart, Oberriet-LooSG <? 071/78522 od.78398
Vertretungen elektrischer Artikel Telefonnummer ab 8. Juni 071 / 7815 22 oder 7813 85
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